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An den 
Landrat des Kreises Heinsberg 
Stefan Pusch 
Valkenburger Straße 45 
52525 Heinsberg 
Per Mail an stefan.pusch@kreis-heinsberg.de     Nachrichtlich:  CDU-Fraktion, SPD-Fraktion, Fraktion B90/Grüne 
und mit normaler Post!         FDP-Fraktion, Fraktion Die Linke, AfD-Fraktion, Kreisverwaltung 

          Heinsberg, 02. Juni 2019 

 

Antrag gem. Geschäftsordnung zur Initiative „Behindertenbeauftragter für den Kreis 
Heinsberg“ zur Beratung in der nächsten Kreistagssitzung 
 
 
Sehr geehrter Herr Pusch, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Behindertengleichstellungsgesetzt Nordrhein-Westfalen stellt in § 13 fest: 
 
"Die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen, auch auf örtlicher Ebene, 
ist eine Aufgabe von wesentlicher Bedeutung sowohl für die volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen als auch für die 
selbstbestimmte und selbstständige Lebensführung, die Wahrnehmung der Menschen mit 
Behinderungen als Teil menschlicher Vielfalt sowie für den Schutz vor Diskriminierungen 
und Benachteiligungen. Das Nähere zur Wahrung der Belange von Menschen mit 
Behinderungen bestimmen die Gemeinden und Gemeindeverbände durch Satzung." 
 
Bei der Kreisverwaltung Heinsberg gibt es unseres Wissens nach keinen 
Behindertenbeauftragten. 
 
Wir beantragen daher: 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, alle Voraussetzungen zu schaffen, einen 
Behindertenbeauftragten für den Kreis Heinsberg zu benennen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt mit den Behindertenverbänden des Kreises 
Heinsberg abzuklären, ob Mitglieder dieser Verbände daran Interesse haben. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt mit den Kommunen, in der direkt angrenzenden 
Niederlande, zu klären, welche Zusammenarbeit zu diesem Thema möglich ist. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.        
Walter Leo Schreinemacher    
Fraktionsvorsitzender     


